
 

 

Model United Nations Baden-Württemberg 2022 
Gremium: Die Klimakonferenz 
Thema: Umsetzung von SDG 7: Nachhaltige Energie für alle 
Stadium: verabschiedete Resolution 
 

DIE KLIMAKONFERENZ, 

 

in Bekräftigung der Resolution A/RES/70/1 der UN-Generalversammlung zur 2030 
Agenda für Nachhaltige Entwicklung und in der Absicht, die Zielsetzung des SDG 7 
zu realisieren, 

 
anerkennend, dass dringlicher Handlungsbedarf besteht, weltweit einen fairen und 
langfristigen Zugang zur Energieversorgung zu gewährleisten, 

 
zur Kenntnis nehmend, dass erneuerbare Energien so stark wie möglich auszubauen 
sind,  

 
bestürzt, dass mehr als 10% des Erdbevölkerung immer noch keinen sicheren 
Zugang zu Elektrizität hat, 
 
mit Hinweis darauf, dass mit der Fortsetzung der Nutzung von fossilen 
Energieträgern die Natur langsam, aber sicher, zerstört wird, da mehr als 70% der 
weltweiten Treibhausgasemission auf diese Energieträger zurückfallen,  
 
im vollen Bewusstsein, dass nicht jedes Land klimatisch gute Voraussetzungen zur 
Produktion von grünem Strom hat,  
 
optimistisch, dass sich künftig mehr auf den Export grüner Stromquellen fokussiert 
wird, 
 
beunruhigt, dass bisher nicht genügend Kapital und Maßnahmen eingesetzt wurden, 
um das SDG 7 zu erreichen, 
 
in Anerkennung der Bedeutung des SDG 7 für die Verwirklichung anderer 
Zielsetzungen der nachhaltigen Entwicklung, 
 

1. regt an, dass der Anteil erneuerbarer Energiequellen an der globalen 
Stromversorgung bis 2030 vervierfacht wird;  

  



 

 

2. fordert, dass die Weltbevölkerung bis 2025 der lückenlose Zugang zum 
Stromversorgungsnetz zu gewähren ist; 

 
3. betont, dass die Industriestaaten der internationalen Staatengemeinschaft sich 

der Unterstützung strukturell schwächerer Staaten verpflichten sollen; 
 

4. unterstreicht die Relevanz, die der Beachtung des SDG 7 bei der 
volkswirtschaftlichen und infrastrukturellen Planung in den UN-Staaten 
besonders dem Ausbau für die Stromversorgung der Bevölkerung 
erforderlicher Infrastruktur zukommt; 
 

5. weist auf die Notwendigkeit der Einbeziehung des den SDG in ihrer 
Gesamtheit immanenten Wertungsgehaltes für die Erfüllung der Zielsetzungen 
nach dem SDG 7 hin. 


